
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigefügt.

Hennef, 06.10.2011

Mit freundlichen Grüßen

Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Wochentag Datum Uhrzeit

Mittwoch 19.10.2011 17:00

Sitzungsort

Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef

Dieses Deckblatt gilt ab einer halben Stunde vor Sitzungsbeginn und

während der Sitzungszeit als Parkschein für die Rathaustiefgarage.

Legen Sie das Deckblatt gut sichtbar in Ihr Fahrzeug.
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Stadtbetriebe Hennef AöR
Fachbereich Liegenschaften/Stadtentwicklung

06.10.2011

Datum An-/Verkauf Lage Größe/m² Betrag

11.01.2011 Ankauf "Hennef-Warth" 160 6.080,00 €           
10.02.2011 Ankauf "Friedwald" 3.240 15.000,00 €         
05.04.2011 Ankauf "Im Boden" bei Blankenberg 25.897 51.794,00 €         
06.05.2011 Verkauf "Obere Siegstraße" 7.232 3.000.000,00 €    
18.08.2011 Verkauf "Hennef-Mitte" 4.047 890.340,00 €       
30.09.2011 Verkauf "Hennef-Mitte" 2.660 399.000,00 €       

Summe 43.236 4.362.214,00 €    

Fachbereich Stadtentwicklung/Liegenschaften
Stadtbetriebe Hennef AöR

im Namen und Auftrag der Stadt Hennef



Stadtbetriebe Hennef AöR
Fachbereich Liegenschaften/Stadtentwicklung

06.10.2011

Datum An/Verkauf Lage Größe in qm Betrag

06.01.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 480 91.704,00 €
14.01.2011 Verkauf "Am Schmittenpfädchen" 452 85.902,60 €
18.01.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 343 67.245,15 €
18.01.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 314 59.989,70 €
27.01.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 419 82.144,95 €
28.01.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 360 68.778,00 €
03.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 360 68.778,00 €
07.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
09.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 329 62.855,45 €
16.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 391 74.700,55 €
17.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 345 65.912,25 €
17.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 155 28.837,75 €
17.02.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 155 28.837,75 €
21.02.2011 Verkauf "Am Schmittenpfädchen" 456 86.662,80 €
14.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 462 88.265,10 €
16.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 373 73.126,65 €
18.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 373 73.126,65 €
23.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 482 94.496,10 €
24.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 419 82.144,95 €
25.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 629 120.170,45 €
28.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 456 89.398,80 €
29.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 237 44.093,85 €
30.03.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
04.04.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 373 73.126,65 €
06.04.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 450 85.972,50 €
20.04.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
21.04.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
28.04.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 345 65.912,25 €
02.05.2011 Verkauf "Am Schmittenpfädchen" 522 99.206,10 €
03.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 360 68.778,00 €
05.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 193 36.872,65 €
05.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 193 36.872,65 €
10.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
12.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 582 114.101,10 €
13.05.2011 Verkauf "Gewerbegebiet Hossenberg" 1.400 84.952,00 €
16.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 329 62.855,45 €
19.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 360 68.778,00 €
23.05.2011 Verkauf "Gewerbegebiet Hossenberg" 2.458 149.151,44 €
24.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 334 63.810,70 €
26.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 332 63.428,60 €
30.05.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 490 93.614,50 €
06.06.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
09.06.2011 Aufhebung "Am Schmittenpfädchen" -452 -85.902,60 €
09.06.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
09.06.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 171 32.669,55 €
09.06.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 213 40.693,65 €
20.06.2011 Verkauf "Am Schmittenpfädchen" 469 89.133,45 €
21.06.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 345 65.912,25 €
12.07.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 406 77.566,30 €

Grundstücksgeschäfte I., II. und III. Quartal 2011

Fachbereich Stadtentwicklung/Liegenschaften
Stadtbetriebe Hennef AöR



Stadtbetriebe Hennef AöR
Fachbereich Liegenschaften/Stadtentwicklung

06.10.2011

13.07.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 318 60.753,90 €
14.07.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 167 31.070,35 €
19.07.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
21.07.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 334 65.480,70 €
29.07.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 350 66.867,50 €
03.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 419 82.144,95 €
04.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 378 70.326,90 €
05.08.2011 Ankauf "Erweiterung Kläranlage Dondorf" 1.650 24.750,00 €
09.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 314 58.419,70 €
15.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 29 5.395,45 €
17.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 196 36.465,80 €
18.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 182 33.861,10 €
23.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 134 24.930,70 €
23.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 312 58.047,60 €
23.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 311 57.861,55 €
24.08.2011 Ankauf "Rückhaltebecken Hennef-Bröl" 6.205 0,00 €
24.08.2011 Ankauf "Rückhaltebecken Hennef-Bröl" 5.791 0,00 €
25.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 419 82.144,95 €
26.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 361 68.969,05 €
26.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 321 61.327,05 €
30.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 456 87.118,80 €
30.08.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 572 109.280,60 €
01.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 334 63.810,70 €
05.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 496 94.760,80 €
07.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 174 32.372,70 €
08.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 333 63.619,65 €
08.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 361 68.969,05 €
08.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 387 73.936,35 €
09.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 2.284 436.358,20 €
09.09.2011 Verkauf "Gewerbegebiet Hossenberg" 3.570 216.627,60 €
13.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 360 68.778,00 €
14.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 332 61.768,60 €
14.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 626 119.597,30 €
15.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 220 40.931,00 €
16.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 345 67.637,25 €
16.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 348 64.745,40 €
19.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 489 95.868,45 €
19.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 367 71.950,35 €
20.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 370 70.688,50 €
20.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 191 35.535,55 €
20.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen" 432 82.533,60 €
21.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 962 181.637,62 €
21.09.2011 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 593 116.257,65 €
29.09.2011 Verkauf "Gewerbegebiet Hossenberg" 1.800 109.224,00 €

Summe 51.629 6.813.009,66 €



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2478 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich

Tagesordnung

Möglichkeiten der Rekommunalisierung der Energieversorgung und Einsatz von regenerativen
Energien

Antrag SPD vom 08.09.2011 : Gutachten zur Rekommunalisierung
des Stromnetzes

Anfrage SPD vom 08.09.2011 zum Auslauf Konzessionsvertrag

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 29.09.2011 zur Erstellung eines
Gesamtkonzeptes zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energieformen innerhalb der
Stadt Hennef

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis.

Weitere konkrete Beschlüsse werden nach entsprechender Vorberatung der Thematik gefasst.

Begründung

Die o.g. Anträge und die Anfrage betreffen die mögliche Rekommunalisierung der
Energieversorgung sowie den Einsatz regenerativer Energien.

Die Beratung dieser Thematik ist zukünftig Aufgabe dieses Ausschusses.

Ich möchte Ihnen zunächst einen allgemeinen Überblick des derzeitigen status quo geben.



In der Sitzung erfolgt nochmals eine detaillierte Vertiefung.

Für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Energiepolitik ist die verstärkte Nutzung von
regenerativen Energien unabdingbare Voraussetzung.

Im Zuge der Energiewende sollte deshalb seitens der Stadt untersucht werden, ob und in
welchem Umfang eine Rekommunalisierung der Energieversorgung unter wirtschaftlichen,
technischen und ökologischen Aspekten erfolgen könnte.

Eine zentrale Frage ist hierbei die Prüfung, ob ein Rückkauf der Versorgungsinfrastruktur
(Strom - und/oder Gasnetz) für die Stadt wirtschaftlich sinnvoll und technisch notwendig ist.

Des Weiteren ist zu untersuchen, welche konkreten Chancen und Möglichkeiten der Erzeugung
von regenerativen Energien vor Ort bestehen und genutzt werden können.

Der Konzessionsvertrag Strom zwischen der Stadt Hennef und der RWE AG endet am
28.02.2013.

Eine europaweite Bekanntmachung des Ablaufes dieses Konzessionsvertrages erfolgte
fristgemäß am 01.02.2011.
(Antwort SPD-Anfrage vom 08.09.2011).

Bereits im August 2010 wurde im Vorfeld und im Rahmen einer interkommunalen
Zusammenarbeit eine gutachterliche Untersuchung der technischen und wirtschaftlichen
Anforderungen für einen möglichen Rückkauf der Netze und denkbarer Organisationsformen
beauftragt.

Die Unterrichtung des Ältestenrates ist zu ihrer Information im nichtöffentlichen Teil beigefügt.
Es erfolgt im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung bereits vorab eine Information seitens der
Verwaltung.

Der Gutachter wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses am 23.11.2011 die Ergebnisse im
nichtöffentlichen Teil detailliert erläutern.

Damit konkrete Aussagen zu den Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energien vor Ort
getroffen werden können, muss festgestellt werden, welche ökologischen, technischen und
wirtschaftlich sinnvollen Potentiale vor Ort für die einzelnen regenerativen Energieträger
bestehen (Potentialstudie).

Es gibt bereits grundlegende Untersuchungen z. B. seitens des Rhein-Sieg-Kreises über den
Einsatz regenerativer Energien (u. a. ein Solarkataster). Ebenso wurde seitens des Kreises
eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes erstellt.
Die Möglichkeiten der Nutzung von Windkraft werden bereits im Rahmen der Neuaufstellung
des Flächennutzungsplanes untersucht.

In der Sitzung erfolgt nochmals eine Darstellung der bereits vorhandenen Datenlage und
welche Möglichkeiten und Handlungsalternativen bestehen.

Dies sollte dann die Grundlage für die Definition der Art und des Umfanges der Beauftragung
weitergehender Untersuchungen sein. Entscheidend ist dabei, dass nicht nur die
verschiedenen regenerativen Energieträger und deren Einsatzmöglichkeiten dargestellt werden
sondern jeweils auch objektbezogene konkrete Umsetzungsmöglichkeiten sowohl für die Stadt
als auch für den einzelnen Bürger.

Gerade im Bereich der Solarenergie wird zur Zeit die Gründung einer interkommunalen



Solargenossenschaft geprüft. Ich verweise hierzu auf meine beigefügte Mitteilung an den
Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 07.06.2011.

Die Struktur und Organisationsform einer solchen Genossenschaft wird in der Sitzung konkret
erläutert.

Bis zur Sitzung liegen voraussichtlich ebenfalls erste Erkenntnisse über die in diesem
Zusammenhang  beauftragte Machbarkeitsstudie der Dachflächenpotentiale vor. Hieraus ergibt
sich, welche konkreten Objekte für die Errichtung einer Solaranlage der Genossenschaft in
Hennef in Betracht kommen.

Der konkrete Auftragsumfang und die Anforderungsprofile an weitergehende Untersuchungen
der Potentiale der verschiedenen regenerativen Energiearten und deren sinnvollen
objektbezogenen Einsatz sollte dann im Anschluss an die Beratungen festgelegt werden.
Ebenso muss die Bereitstellung erforderlicher Haushaltsmittel beschlossen werden.

Hennef (Sieg), den 05.10.2011

Klaus Barth
Vorstand























Beschlussvorlage

Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2407 Anlage Nr.: ______

Datum: 26.07.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich
Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef
(Sieg), die beiliegende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen zu beschließen.

Begründung

Auf Wunsch der Werbegemeinschaft Hennef e.V. sollen die Verkaufsstellen im Bereich der
Stadt Hennef (Sieg) am Sonntag, dem 25.03.2012, 17. Juni 2012, 16. September 2012 und 02.
Dezember 2012, jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Die Öffnung der
Verkaufsstellen wird aus Gründen der Wirtschaftsförderung befürwortet.

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 dürfen Verkaufsstellen an
jährlich höchstens 4 Sonn- und Feiertagen bis zu einer Dauer von fünf Stunden geöffnet sein.
Gemäß § 6 Abs. 4 LÖG NRW wird die örtliche Ordnungsbehörde ermächtigt, diese Tage durch
Verordnung freizugeben. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Von der Freigabe der Tage sind drei
Adventssonntage, 1. und 2. Weihnachtstag, Ostersonntag, Pfingstsonntag sowie die stillen
Feiertage ausgenommen.



Gemäß § 6 Abs. 2 LÖG NRW kann die Freigabe auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden.
Die Freigabe wird auf den Zentralort Hennef (Sieg) mit Warth beschränkt, da die Möglichkeit
zur Festsetzung verkaufsoffener Sonn- und Feiertage für andere Ortsteile (Uckerath,
Geistingen) gewahrt werden soll.

Auswirkungen auf den Haushalt

 Keine Auswirkungen

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anlagen

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen.
Antrag der Werbegemeinschaft Hennef.



Ordnungsbehördliche Verordnung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516) in der derzeit
geltenden Fassung wird von der Stadt Hennef (Sieg) als örtliche Ordnungsbehörde folgende
ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1

Die Verkaufsstellen in den Ortsteilen Hennef Zentral und Hennef-Warth dürfen an
nachfolgend aufgeführten Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein:

a) Sonntag, 25. März 2012
b) Sonntag, 17. Juni 2012
c) Sonntag, 16. September 2012
d) Sonntag, 02. Dezember 2012

§ 2

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1
Verkaufsstellen außerhalb
der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet

werden.

§ 3
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt Hennef (Sieg)
in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet.

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gegen
diese ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Hennef (Sieg), den ����������

Klaus Pipke



Bürgermeister



Anfrage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2011/0214 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich

Tagesordnung

Anfrage der FDP-Fraktion, Sachstand Klageverfahren Burger King

Anfragentext

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am 07.07.2011 fragte die
FDP-Fraktion, Herr Schmitz, den Sachstand des Klageverfahrens Burger King an.

Hierzu nun die Ausführungen der Rechtsabteilung der Stadt Hennef:

Gegen die Baugenehmigung zur Errichtung eines Burger King Restaurants auf dem
Grundstück Frankfurter Straße / Fritz-Jacobi-Straße wurden am 08.02.2006 durch fünf
Angrenzer Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln erhoben. Im Verfahren des Einstweiligen
Rechtschutzes wurde durch die Angrenzer versucht, die Realisierung durch einen Baustopp zu
verhindern und die Rücknahme der Baugenehmigung zu erwirken.

Das Oberverwaltungsgericht Münster sah durch die Anordnung der Stellplätze zu den
Angrenzern nachbarschützende Vorschriften in Bezug auf Lärmschutz in den Nachtstunden als
verletzt an. 

In Folge dessen wurden durch den Bauherrn organisatorische und bauliche Maßnahmen
getroffen, um eine Nutzung des streitbefangenen Teils des Parkplatzes in den Nachtstunden zu
unterbinden. Zugleich stellte er einen entsprechend geänderten Bauantrag, welcher positiv
durch die Stadt Hennef beschieden wurde. Der Betrieb des Burger King Restaurants konnte
fortgeführt werden. 

Gegen diese nunmehr geänderte Baugenehmigung richteten sich im Folgenden die Klagen der
Angrenzer.

Das Verwaltungsgericht Köln sah auf Grund der Lärmmessungen bei einem Kläger, bedingt
durch die räumliche Nähe zum streitbefangenen Objekt, nachbarschützende Vorschriften in
Bezug auf Lärmemissionen in den Nachtstunden als verletzt. Bei den zwei übrigen Klägern
wurde die Klage abgewiesen. Hier konnte das VG Köln auf Grund der Lärmmessung keinen



Verstoß gegen die nachbarschützenden Vorschriften feststellen. 

Die Lärmpegelspitzen, welche letztlich den Ausschlag für das teilweise Obsiegen der Kläger
gegeben haben, rührten von sog. Kavalierstarts aus dem Drive-In-Bereich auf dem öffentlichen
Straßenraum. Das VG Köln rechnet den auf dem öffentlichen Straßenraum entstandenen Lärm
dem Betrieb des Burger King Restaurants zu.

Sowohl die Stadt Hennef als auch die unterlegenen Kläger haben gegen das Urteil Berufung
beim Oberverwaltungsgericht eingelegt.

Aus Sicht der Stadt Hennef ist der Lärm im öffentlichen Straßenraum nicht unmittelbar dem
Burger King Restaurant zuzuordnen. Des Weiteren wird die Rechtmäßigkeit der Lärmmessung
und des daraus resultierenden Lärmgutachtens angezweifelt.

Die abschließende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ist im Jahr 2012 zu erwarten.

Hennef (Sieg), den 05.10.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister



Anfrage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2011/0215 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich

Tagesordnung

Anfrage der SPD-Fraktion, Lückenschluß Siegtalradweg

Anfragentext

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am 07.07.2011 wurde aufgrund
der Anregung durch Herrn Juchum, SPD-Fraktion, zugesagt in der kommenden Sitzung
ausführlich über den Lückenschluss des Siegtalradweges zwischen Auel und Merten zu
berichten.

Herr Habedank vom Rhein-Sieg-Kreis sagte zu einen ausführlichen Bericht über den
Lückenschluss zu fertigen. Sobald dieser vorliegt, wird er an die Ausschussmitglieder
weitergeleitet.

Mit E-Mail vom 06.10.2011 teilte Herr Habedank folgenden Sachstandsbericht mit:

Der Lückenschluss zwischen Hennef-Auel und Eitorf-Merten teilt sich in drei Baubereiche auf:

1. Brücke zwischen Hennef-Auel und Bülgenauel
Bis auf wenige Abschnitte an der Stützwand auf der Aueler Seite sind die Betonarbeiten
abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Montage der Stahlunterbauten. In der 42.
Kalenderwoche erfolgt die Anlieferung und Montage der Brückenüberbauten.
Anschließend müssen noch die Geländer und Gitterroste montiert werden.
Parallel erfolgt das Hinterfüllen der Stützwände und die Wegebauarbeiten. Nach dem
aktuellen Zeitplan sind die Arbeiten in diesem Abschnitt Ende November abgeschlossen.

2. Radweg von der Ortslage Bülgenauel Richtung Merten einschließlich Brücke
Aufgrund von unerwarteten Problemen an der bestehenden Eisenbahnbrücke musste die
Planung überarbeitet und mit der Baufirma über die Fortsetzung der Baumaßnahme
verhandelt werden. Statt des bisher geplanten Stahlbetonüberbaus wird auch die
Fahrradbrücke zwischen Bülgenauel und Merten nun mit einer reinen Stahlkonstruktion
ausgeführt. Der Brückenüberbau hat damit das gleiche Erscheinungsbild wie die
Fahrradbrücke in Auel. Durch die notwendige Planänderung gab es erhebliche
Verzögerungen im Bauablauf. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Erstellung der
Unterbauten. Die Fertigstellung der Brücke ist nach aktuellem Zeitplan für das Frühjahr



2012 (März) geplant.
Die Wegearbeiten sind indes weit fortgeschritten. Hierzu gehört auch der Radweg an
der L333 von der Einmündung "Im Siegfeld", der bis auf wenige Restarbeiten
abgeschlossen ist.

3. Radweg bis zum Haltepunkt Merten (Gemeinde Eitorf)
Die Rammarbeiten auf dem Bahndamm sind abgeschlossen. Derzeit werden die
Stützwände für den Radweg erstellt. Die Fertigstellung ist ebenfalls für das kommende
Frühjahr geplant.

Durch die Verzögerungen an der Brücke von Bülgenauel nach Merten muss der Fußweg zum DB
Haltepunkt länger als bisher vorgesehen gesperrt bleiben. Vereinzelt kam ist in des letzten
Wochen zum Betreten von Gleisanlagen. Dies nicht gestattet und lebensgefährlich. In
Absprache mit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG werden derzeit verstärkt
Kontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet.
Die Kreisverwaltung bittet um das Verständnis der Anwohner und bittet weiterhin um
Benutzung der Buslinie 579, des Anrufsammeltaxis sowie um Bildung von
Fahrgemeinschaften. Wenn aufgrund des Baufortschritts die Einrichtung einer provisorischen
Fußwegeverbindung möglich ist, wird das in der Presse bekannt gegeben. Mit der Fertigstellung
der Brücke zwischen Bülgenauel und Auel besteht ab Ende November zudem die Möglichkeit,
den Haltepunkt Blankenberg sicher mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen.

Ich hoffe, dass diese kurze Zusammenstellung sowohl Ihren Erwartungen als auch denen der
Ausschussmitglieder entspricht. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
 gezeichnet
Sven Habedank

Sven Habedank
Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Planungsamt, Abteilung Verwaltung, Verkehrs- und Fachplanung
Kaiser-Wilhelm-Platz 1

53721 Siegburg

Für Fragen aus dem Gremium und weitere Erläuterungen werden Mitarbeiter des
Fachbereiches Tiefbau in der Sitzung zur Verfügung stehen.

Hennef (Sieg), den 12.10.2011

Klaus Barth
Vorstand



Anfrage
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Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich
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Anfrage der CDU-Fraktion, Stellplätze westlich des Heymershof an der Steinstraße

Anfragentext

Anfrage der CDU-Fraktion, Stellplätze westlich des Heymershof an der Steinstraße

Die Verwaltung erarbeitet derzeit ein Konzept. Details werden in der nächsten Sitzung des
Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am 23.November 2011 vorgestellt werden können.

Hennef (Sieg), den 05.10.2011

Klaus Barth
Vorstand







Anfrage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
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TOP: ______
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Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich
Tagesordnung

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Städtische Waldflächen

Anfragentext

1. Wie viel Waldfläche befindet sich im städtischen Besitz?

 Im Eigentum der Stadt Hennef befinden sich derzeit rd. 130,60 ha Waldfläche.

2. Wie viele Parzellen sind es?

 Dabei handelt es sich um rd. 260 Parzellen.

3. Wie werden sie von wem bewirtschaftet? (konventionell, ökologisch, provitorientiert o. ä.)

 Aufgrund eines Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrages mit dem Landesbetrieb
Wald und Holz NRW bewirtschaften der Revierförster Gerhard Pohl (Forstbetriebsbezirk
Hennef) und die Revierförsterin Priska Dietsche (Forstbetriebsbezirk Eudenbach) den
Stadtwald. Der Vertrag umfasst Pflege- und Hegemaßnahmen, Aufforstung,
Holzein-schlag, Holzernte und Holzverkauf.

Die Art der Bewirtschaftung ist überwiegend als konventionell zu bezeichnen. Die Stadt Hennef
ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Hennef.

4. Welche Waldarten sind vertreten? (Nadelnutzwald, Mischwald, Laubwald, mit einheimischen
    und nichteinheimischen Baumarten)

 Der Stadtwald besteht aus Laubwald, Nadelwald, Mischwald und vornehmlich
einheimischen Gehölzen

5. Gibt es hierzu zusätzlich aussagekräftiges Kartenmaterial?

 In der Forstbetriebskarte der ehemaligen Landesanstalt für Ökologie,
Landschafts-entwicklung und Forstplanung NRW aus dem Jahr 1984 ist der Stadtwald
bildlich dargestellt.



Eine Aktualisierung der textlichen und bildlichen Beschreibung der Forsteinrichtung wurde
inzwischen von dem Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft in Auftrag gegeben. Der Landesbetrieb
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen hat für das Haushaltsjahr 2011 Finanzmittel bereitgestellt.

Hennef (Sieg), den 05.10.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister







Mitteilung

Amt: Umweltamt TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0597 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich

Tagesordnung

Betreuung der Kneippbecken im Kurpark

Mitteilungstext

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am 07.07.2011 wurde, aufgrund
eines Antrages der SPD-Fraktion, die Verwaltung beauftrag Kontakt mit dem Kneipp-Verein
aufzunehmen um nachzufragen, ob sie die Betreuung der instandgesetzten Kneippanlagen
dauerhaft übernehmen.

Beigefügt erhalten sie die Ausführungen des Umweltamtes der Stadt Hennef über das
stattgefundene Gespräch.

Hennef (Sieg), den 05.10.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister
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 S t a d t  H e n n e f  

 U m w e l t a m t  

Amt 36, AL 

 Johannes Oppermann 
Tel.  02242 / 888-314 
Fax  02242 / 888-7314 
J.Oppermann@hennef.de 

22.09.2011 
 
 
 
Betreuung der Kneippbecken im Kurpark durch den Kneippverein Hennef e.V.  
hier: Ergebnis des Ortstermins am 15.09.2011 im Kurpark 
 
 
 
Teilnehmer:  
Vertreter der Stadtverwaltung:  
- Johannes Oppermann, Leiter des Umweltamtes 
- Reiner Narres, Leiter des Baubetriebshofes 

Vertreter des Kneippverein  
- Karl-Josef Kneip 
- Helma Hegel 
- Herr Schellberg 

 
 
Auf Veranlassung eines im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus behandelten Antrags 
der SPD-Fraktion fand ein Gespräch mit Vertretern des Kneippvereins Hennef e.V. statt. Es 
wurde nach einer Lösung gesucht, die Kneippbeckenanlage im Kurpark in einem sauberen, 
benutzungsfähigen Zustand zu halten.  
 
Zunächst schilderte die Verwaltung die bisher auftretenden Probleme: Aufgrund des 
großkronigen Baumbestandes, der Vielzahl an Wasservögel und Vandalismus ist es vom 
Baubetriebshof nicht zu leisten, mit vertretbarem Aufwand die beiden Becken ständig in 
Ordnung zu halten. Zudem ist eine höheren Aufwand rechtfertigende Nachfrage bisher nicht 
erkennbar. Die Anlage ist aber technisch funktionsfähig.  
 
Herr Kneip und Herr Schellberg unterstrichen die Bereitschaft des Vereins, sich bei der 
Sauberhaltung der Anlage zu engagieren und ließen sich die Anlage erklären.  
 
Es wurde folgendes Vorgehen vereinbart:  
 

− Der Baubetriebshof wird bis zum Frühjahr die Pflasterfläche erneuern und die 
bestehende Bank austauschen. 

− Im Frühjahr wird der Kneippverein den Anstrich der Becken erneuern. Er wird hierbei 
durch den Baubetriebshof mit Bereitstellung der Materialien (Farbe, Strom) bzw. 
Erstattung der Materialkosten unterstützt.  

− Der Kneippverein erhält Zugang zu den Wasseranschlüssen und wird im Lauf des 
Sommers je nach Schmutzanfall Verunreinigungen mit Pool-Casher entfernen oder 
das Wasser wechseln.  

− Ggf. soll die Öffentlichkeitsarbeit mit Bekanntmachung und einer Stellwand des 
Kneippverbandes zur richtigen Anwendung der Kneippbecken intensiviert werden.  

 

 
J. Oppermann 
 
Ø Kneipp-Verein Hennef e.V. , c/o Karl-Josef Kneip, Drosselweg 9, 53773 Hennef 



Mitteilung

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2011/0599 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 19.10.2011 öffentlich

Tagesordnung

Regionale 2010-Projekt "Natur und Kultur quer zur Sieg"
- Vorstellung der Infotafeln -

Mitteilungstext

Im Rahmen des Regionale-2010-Projektes "Natur und Kultur quer zur Sieg" wurden
Kulturlandschaftswege, Einzelobjekte und Möblierungen entwickelt. Letzter Baustein ist ein
Informations- und Vermittlungssystem, das die Besonderheiten der Orte erläutert, Geschichten
erzählt und historische oder naturräumliche Hintergründe aufzeigt. In der Regel läuft die
Information über Infostelen und -tafeln; an einzelnen Punkten wird es
auch Audio-Einspielungen abrufbar sein. Nach nunmehr erfolgter Abstimmung der Texte und
Graphiken mit allen Beteiligten (Agentur, Texter, Verwaltung, Heimatvereine und
Sachverständige) können die Tafeln im Ausschuss vorgestellt werden.

Hennef (Sieg), den 05.10.2011

Klaus Barth
Vorstand
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